
Der Stadtrat hat am 28.01.2015 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 163 
„Halle-Neustadt, Markt Hettstedter Straße" gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt Nr. 03 am 11.02.2015 erfolgt. 

Halle (Saale), den ................. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 163 „Halle-Neustadt, Markt 
Hettstedter Straße" gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom 04.09.2015 bis 05.10.2015 
durchgeführt worden. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum  Bebauungsplan Nr. 163 „Halle-Neustadt, Markt Hettstedter Straße" 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom 27.08.2015 erfolgt. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister 

Der Stadtrat hat am ……………….. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 163 „Halle-
Neustadt, Markt Hettstedter Straße" mit der Begründung zur öffentlichen Auslegung be-
stimmt. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 163 „Halle-Neustadt, Markt Hettstedter Straße", be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der 
Begründung, hat in der Zeit vom ……………. bis …………… während der Öffnungszeiten 
des Technischen Rathauses gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche 
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von je-
dermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung un-
zulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können, am ……………. im Amtsblatt Nr. … bekannt gemacht worden. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ….…………. zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat die vorgebrachten Stellungnahmen am .................... geprüft. Das Ergebnis 
ist mitgeteilt worden. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister 

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig 
nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 

Halle (Saale), den ................. 
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Die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden bestätigt. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Fachbereich Planen 

Der Bebauungsplan Nr. 163 „Halle-Neustadt, Markt Hettstedter Straße", bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde am .................... 
vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister 

Der Bebauungsplan Nr. 163 „Halle-Neustadt, Markt Hettstedter Straße", bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit 
ausgefertigt. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel Oberbürgermeister 

Den Beschluss, den Bebauungsplan Nr. 163 „Halle-Neustadt, Markt Hettstedter Straße" als 
Satzung zu erlassen, sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan während der Dienststun-
den von jedermann auf Dauer eingesehen werden kann und bei der über den Inhalt Auskunft 
zu erhalten ist, sind am .................... im Amtsblatt Nr. .... ortsüblich bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung im Sinne des § 215 Abs. 1 BauGB sowie 
auf die Rechtsfolgen und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
(§ 44 BauGB) im Sinne des § 215 Abs. 2 BauGB hingewiesen worden. Weiterhin wurde auf 
die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) hingewiesen. 

Die Satzung ist am ........................ in Kraft getreten. 

Halle (Saale), den ................. 

Siegel       Oberbürgermeister 




